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Vorwort des Herausgebers

Das vorliegende Buch „Öffentliches Recht Baden-Württemberg“ erscheint in der Reihe
NomosReferendariat und ist auf Referendare sowie fortgeschrittene Studierende zuge-
schnitten. Es deckt die Gebiete ab, die in den juristischen Staatsexamina des Landes
Baden-Württemberg Prüfungsstoff des Besonderen Verwaltungsrechts sind.1 Soweit
Prüfungsaufgaben in anderen Rechtsgebieten angesiedelt sind, kommt es meist nicht
auf Detailkenntnisse an.2 In den ausgewiesenen Prüfungsgebieten ist auch der bundes-
rechtliche Teil des in Baden-Württemberg geltenden öffentlichen Rechts berücksichtigt;
auch das Verwaltungsprozessrecht ist in nahezu allen Klausuren von erheblicher Be-
deutung und wird daher in einem eigenen Kapitel behandelt.

Grundkonzeption des Buches ist, zunächst die prüfungsrelevanten Kernbestandteile
der Rechtsgebiete jeweils in konzentrierter und auf die Examensvorbereitung zuge-
schnittener Form zu wiederholen. Anschließend werden die klassischen Konstellatio-
nen in – meist an Originalexamensklausuren angelehnten – Fällen vertieft, die mit
einer ausführlichen Musterlösung die Möglichkeit geben, das Verständnis zu schulen
und die Argumentationsstrukturen zu üben.

Ausgangspunkt der Darstellungen ist die Rechtsprechung des für Baden-Württemberg
maßgeblichen „Verwaltungsgerichtshofs“3 – der im Fußnotenapparat schlicht als VGH
ausgewiesen ist – und des Bundesverwaltungsgerichts. Diese Orientierung an der Pra-
xis beruht zunächst auf klausurtaktischen Erwägungen: Was die Gerichte entscheiden,
ist auch in einer Klausur vertretbar. Insbesondere aber entspricht sie den von außen an
Juristen herangetragenen Vorstellungen und Bedürfnissen. Rechtsrat bezieht sich pri-
mär auf die Frage, wie die zuständigen Gerichte (voraussichtlich) entscheiden werden.
Auch eine kritische Auseinandersetzung – die in einer Klausur durchaus sinnvoll und
geboten sein kann – tut daher gut daran, von der bestehenden Rechtsprechung auszu-
gehen und diese nicht zu ignorieren. Schließlich gibt es für die von der Praxis gewähl-
ten Lösungswege regelmäßig gute Gründe.

Im Übrigen liegt die Orientierung an der Rechtsprechung bei aus der Praxis stammen-
den Autoren nahe: Ebenso wie der Alleinverfasser der Vorauflagen sind auch die für
die 3. Auflage neu gewonnenen Mitautoren allesamt Verwaltungsrichter und täglich in
der Praxis mit verwaltungsrechtlichen Fällen befasst; die meisten sind oder waren
überdies als Prüfer oder AG-Leiter tätig. Mit der Neuauflage ist der Stand in Recht-
sprechung und Literatur bis Juni 2020 berücksichtigt. Bei der Aktualisierung des bau-
rechtlichen Teils hat sich Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lukas Stingl mit wertvol-
len Vorarbeiten verdient gemacht, wofür auch an dieser Stelle gedankt sei. Um Hinwei-
se zu Fehlern oder Unklarheiten sowie um sonstige Anregungen bitte ich auch weiter-
hin: markus.kenntner@bverwg.bund.de.

Leipzig/Mannheim, im Sommer 2020

1 Vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 9 letzter Spiegelstrich und Nr. 10 sowie § 56 Abs. 1 Nr. 9 letzter Spiegelstrich sowie Nr. 10
JAPrO.

2 Nach VGH, Beschl. v. 29.6.2009 – 9 S 738/09 – wird der zulässige Prüfungsgegenstand grundsätzlich nicht
überschritten, soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen
nicht vorausgesetzt wird.

3 Die Bezeichnung folgt aus § 184 VwGO iVm § 1 Abs. 1 Satz 1 AGVwGO.
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Klausurschreiben

Eine gute Klausur setzt hinreichendes Sachwissen voraus; insoweit wird auf die nach-
folgenden Überblicksteile verwiesen. Abstraktes Wissen alleine reicht jedoch nicht aus,
auch das Klausurschreiben selbst muss gelernt und geübt werden. Das Durcharbeiten
der Fallteile wird hierzu dringend empfohlen. Darüber hinaus sollen einführend einige
grundsätzliche Hinweise gegeben werden.

Generell gilt für juristische Klausuren, dass für die Bewertung nur selten das Ergebnis
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Dies ergibt sich bereits daraus, dass nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine „vertretbare und mit gewichtigen
Argumenten folgerichtig begründete Lösung“ nicht als falsch bewertet werden darf.1

Schon aus prüfungsrechtlichen Gründen ist daher nicht das Ergebnis entscheidend,
sondern die hierfür gegebene Begründung. Gleiches folgt aus dem Zweck der Prüfung,
denn nur aus der Darlegung der Erwägungen lässt sich entnehmen, ob die juristischen
Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind, zu deren Nachweis die Prüfung dient.
Entscheidend ist daher die juristische Argumentation und Methodik. Auch bei Annah-
me einer im Ergebnis vertretbaren Lösung steht dem Prüfer der Verweis auf das Fehlen
einer ausreichenden Begründung immer offen!2

In juristischen Klausuren ist jedenfalls hinsichtlich der eigentlich problematischen Fra-
gen – für die allein Punkte vergeben werden – ganz selten ein Lösungsansatz falsch
oder richtig, mit ja oder nein beantwortbar. Klausurfälle sind regelmäßig bewusst „auf
die Kante“ gesetzt, um die Kandidaten zu Abschichtungen und Abgrenzungen zu zwin-
gen und das Argumentationsvermögen herauszufordern. Damit ist aber zugleich ge-
sagt, dass für die Lösung selbst keine Punkte vergeben werden dürfen! Denn soweit
beide Lösungsansätze vertretbar sind, darf keiner als falsch bewerten werden. Auch die
(vermeintlich) richtige Lösung bringt daher für sich genommen noch keine Punkte.
Dieser Umstand ist durch das Prüfungsrecht zwingend vorgegeben und wird – allen
Vorurteilen von Studierenden und Referendaren zum Trotz – tatsächlich praktiziert.3

Maßgeblich ist deshalb die für das Ergebnis gegebene Begründung, die Überzeugungs-
kraft der vorgetragenen Argumente. Kein tragfähiger Ansatz ist dabei der Verweis auf
Autoritäten. Selbst wenn das von Ihnen vertretene Ergebnis der Rechtsprechung eines
Obergerichts oder der Auffassung eines angesehenen Rechtslehrers entsprechen sollte,
ist allein dieser Umstand nicht maßgeblich. Er darf Ihnen die Sicherheit geben, ein ver-
tretbares Lösungsergebnis anzuvisieren, entbindet aber nicht von der Begründungs-
pflicht. Hilfreich ist daher, wenn Sie die Argumente kennen, die die in Anspruch ge-
nommene Autorität zu ihrem Ergebnis leitet. Diese sind von Bedeutung und müssen
von Ihnen ins Feld geführt werden. Allein die Bezugnahme auf eine (angebliche) Recht-
sprechung ist aber unbehelflich. Vielmehr wirkt es eher dünn, wenn zwar das Ergebnis
einer bestimmten Rechtsprechung bekannt ist, gleichwohl aber nicht ein einziger Argu-
mentationsstrang der Entscheidung wiedergegeben werden kann. Im Übrigen ist gera-

1 BVerfGE 84, 34 (55).
2 Vgl. etwa VGH, Urt. v. 26.11.2019 – 9 S 1126/19 – juris Rn. 17: "Bei juristischen Prüfungsleistungen sind ne-

ben der fachwissenschaftlichen Richtigkeit regelmäßig auch Argumentationstiefe und Überzeugungskraft
der Gedankenführung gewichtige Bewertungskriterien."

3 Zwar mag es Prüfer geben, die sich auch hinsichtlich der Punktevergabe nicht ganz von „ihrer“ Lösung tren-
nen können; nach meinen Erfahrungen bewegt sich aber auch dies allenfalls im Bereich von ein oder zwei
Punkten und ist keinesfalls „kriegsentscheidend“.
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de bei derartigen Klausuren häufig festzustellen, dass die zitierte Rechtsprechung auf
den zu bearbeitenden Fall nicht passt.

Die erste juristische Klausurleistung besteht bereits darin, Wesentliches von Unproble-
matischem zu trennen. Sofern zu offenkundig erfüllten Tatbestandsvoraussetzungen
der Vollständigkeit halber Stellung genommen wird, sollte dies mit juristischer Präzisi-
on erfolgen. Wenn etwa Ausführungen zum Verwaltungsrechtsweg gemacht werden,
ist es sinnlos, den Gesetzeswortlaut des § 40 VwGO nachzuerzählen oder Ausführun-
gen zum Fehlen verfassungsrechtlicher Organe zu machen, wenn derartiges offenkun-
dig nicht in Betracht kommt. Unnütz sind auch Behauptungen, die nicht belegt werden
– wie etwa „der Rechtsstreit wird von Normen des Polizeigesetzes dirigiert und ist da-
mit öffentlich-rechtlich“. Hier ist weder nachvollziehbar, warum es auf eine Norm des
Polizeigesetzes ankommen sollte – welche im Übrigen? – noch warum der Rechtsstreit
damit dem öffentlichen Recht zugehört. Selbst im Polizeigesetz führen keineswegs alle
Streitigkeiten zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, Entschädigungsansprüche
nach § 55 PolG etwa sind ausdrücklich der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen.
Ein knapper aber gehaltvoller Satz muss daher etwa lauten: „Der Verwaltungsrechts-
weg ist gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröffnet, weil die streitentscheidende Norm des
§ 8 Abs. 2 PolG die Gemeinde als Träger hoheitlicher Gewalt einseitig berechtigt, ihre
Kostenforderung durch Leistungsbescheid geltend zu machen.“ Damit ist der Kern des
Problems, die öffentlich-rechtliche Sonderbefugnis, markiert und belegt. Privatperso-
nen kommt dieses Recht gerade nicht zu, so dass es sich um hoheitliche Sonderrechte
iSd § 40 Abs. 1 VwGO handelt. Ein Satz genügt hier zur präzisen Darstellung; viele
schwammige und unpräzise Formulierungen, die den Kern doch nicht überzeugend er-
fassen, hinterlassen dagegen einen unglücklichen Eindruck gleich zu Beginn der Klau-
sur.

Hinsichtlich der echten Probleme kommt es dann zunächst darauf an, die richtigen
Fragen zu stellen. Bereits dies ist eine juristische Leistung und wird mit Punkten be-
lohnt. Manchmal kann es durchaus weiter führen, die aufgeworfene Problemlage klar
zu benennen. Bei der Niederlegung eines Kommunalmandats aus (angeblichen) Gewis-
sensgründen etwa kann das Problem deutlich umrissen und wie folgt eingeleitet wer-
den: „Fraglich ist deshalb, ob die Berufung auf eigene Gewissensnöte einen ausrei-
chend gewichtigen und von der Rechtsordnung anerkannten Grund darstellt, um ein
Mandat niederlegen zu dürfen.“ Auch wenn Sie keine Lösung für das aufgeworfene
Problem parat haben, dürfen Sie die Frage keinesfalls beiseite schieben. Sie wird erwar-
tet und ein Auslassen führt lediglich dazu, dass die hierfür angesetzten Punkte nicht
zum Einsatz kommen. Regelmäßig führen unzutreffende Ansätze oder Ausführungen
auch nicht zu Punktabzügen, sofern sie nicht grundlegende Fehlvorstellungen offen le-
gen. Sie verlieren daher allenfalls Zeit. Mit der Herausarbeitung der maßgeblichen Fra-
ge setzen Sie aber immerhin einen Schritt in die richtige Richtung.

Anschließend muss herausgearbeitet werden, wo etwas zur Beantwortung der Frage
gefunden werden kann. Diese Anbindung und Rückführung des Lösungsansatzes auf
gesetzliche Wertentscheidungen ist das Rückgrat jeder juristischen Arbeit. Hier wird es
vielfach auf vorhandenes Wissen ankommen, es bedarf aber auch sorgfältiger Geset-
zeslektüre (Normen zu Ende lesen, Umfeld ansehen) und ggf. der Kreativität (etwa bei
der Heranziehung systematischer Argumente aus Querverweisen, die nicht unmittelbar
einschlägig sind oder wenn sich nichts wirklich Einschlägiges finden lässt). Fehler in
den herangezogenen Rechtsgrundlagen führen meist zu einem abweichenden Prüfpro-
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gramm, so dass es hier besonderer Vorsicht bedarf. Notfalls ist es ratsam, mehrere An-
sätze parallel oder hilfsweise zu bearbeiten, wenn nur so sichergestellt werden kann,
dass alle aufgeworfenen Fragen abgearbeitet sind.

Wenn Sie sich für eine Rechtsgrundlage entschieden haben, muss hieraus der für den
Fall einschlägige Obersatz formuliert werden, der das weitere Prüfschema bestimmt.
Auf diese Obersatzbildung sollte nie (!) verzichtet werden. Sie trägt zur klaren Gedan-
kenführung bei und erleichtert dem Korrektor den Nachvollzug Ihrer Erwägungen.
Regelmäßig ist deshalb auch eine Gliederung ratsam, die den weiteren Prüfungsablauf
leitet. Die Begründetheitsprüfung für den Teilwiderruf einer Subvention etwa hat der
Verwaltungsgerichtshof wie folgt eingeleitet: „Rechtsgrundlage für den Teilwiderruf
der gewährten Zuwendungen ist § 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 VwVfG. Danach kann ein Ver-
waltungsakt, der eine Geldleistung gewährt, auch teilweise und mit Wirkung für die
Vergangenheit widerrufen werden, wenn er mit einer Auflage verbunden war und der
Begünstigte diese nicht erfüllt hat. Diese Voraussetzungen liegen vor. Der Zuwen-
dungsbescheid war mit Auflagen zur Auftragsvergabe verbunden (1.), die von der Klä-
gerin nicht erfüllt worden sind (2.). Das hierdurch eröffnete Ermessen ist von der Be-
klagten dem Zweck der Ermächtigung entsprechend und ohne zu beanstandenden
Rechtsfehler (3.) sowie innerhalb der maßgeblichen Jahresfrist (4.) ausgeübt worden.
Die aufgrund des widerrufenen Bescheids gewährten Leistungen muss die Klägerin er-
statten und verzinsen (5.)“.4 Die einzelnen Prüfpunkte können – falls dies zur über-
sichtlichen Darstellung erforderlich ist – dann weiter aufgefächert werden.

Die nachfolgende Subsumtion ist das eigentliche Kerngeschäft der juristischen Prüfung,
bei der die Anwendung des juristischen Handwerkszeugs gezeigt bzw. überprüft wer-
den kann. Dazu gehört die Methodik (Wortlautbetrachtung, systematische Interpreta-
tion, teleologische Auslegung und Erkenntnisse aus der Entstehungsgeschichte), aber
auch die korrekte Verwendung der juristischen Fachsprache: bemühen sie sich deshalb
um zutreffende und präzise Begriffe. Die zur Prüfung gestellten Fragen liegen meist auf
der Grenze (Jura ist eine „Scheidewissenschaft“), so dass sich die Gelegenheit bietet,
die „Materie zu kneten“. Keinesfalls sollten Sie dem Problem ausweichen, sei es durch
Sachverhaltsverdrehungen oder allzu simple Lösungswege. Meist handelt es sich um
echte, schwer zu beantwortende und umstrittene Fragen, die wohl erwogen sein wol-
len. Deshalb sollte man dies auch in der Klausur tun und (Faustregel) jedenfalls drei
Argumente pro und drei Argumente contra finden und anführen. Der häufigste Klau-
surfehler, der Spreu von Weizen trennt, ist daher die mangelnde Begründung, durch die
die Ausführungen zur bloßen Behauptung werden. Regelmäßig finden sich dann Kor-
rekturanmerkungen wie „warum?“ oder „woraus ergibt sich das?“; dementsprechend
wird von mangelnder Differenzierung oder nicht ausreichender Begründungstiefe ge-
sprochen. Wofür Sie sich letztlich entscheiden, ist dagegen meist nicht entscheidend.

Für die Argumentationsarbeit kann es helfen, sich gedanklich vorzustellen, einem gu-
ten Juristen gegenüber zu stehen. Insoweit ist es Ihre Aufgabe, die von Ihnen vertretene
Position so zu begründen, dass dem Gegenüber kein überzeugender Einwand mehr ver-
bleibt. Genau so finden Diskurse vor Gericht oder in entsprechenden juristischen Kon-
fliktlagen statt. Wenn Ihnen dies gelingt, ist der Punkt „wasserdicht“ und Sie können
zum nächsten übergehen. Jedenfalls aber sollten Sie sich um eine hohe Überzeugungs-
kraft bemühen und Gegeneinwände nicht schlicht übergehen. Musterlösung und Kor-

4 VGH VBlBW 2012, 221.
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rektor werden sie ohnehin kennen, so dass es nichts nützt, die Augen zu verschließen
und die Probleme wegzudrücken. Vielmehr wirkt es souveräner, Einwände offen anzu-
gehen und zu benennen; dies gibt Ihnen immerhin die Chance, Entkräftungsansätze
anzubieten. Im Übrigen kann es durchaus sein, dass der Korrektor gerade die Gegen-
position für überzeugend hält, die Sie dann immerhin gesehen und angeführt haben.
Nicht selten „retten“ derartige Contra-Erwägungen noch eine Klausur. „Problem-Ori-
entierung“ ist für Klausuren daher dringend geboten.

Nicht gefragt sind dagegen Theorienstreitigkeiten, die nicht zu unterschiedlichen
Rechtsfolgen führen. Derartiges spielt in der Praxis – und damit für die Falllösung! –
keine Rolle und kann ggf. sogar offen bleiben. Laden Sie nicht Wissen ab, das Sie nicht
konkret an einen Obersatz angebunden haben und damit fallrelevant einbeziehen kön-
nen. Wichtig ist dagegen eine präzise und erschöpfende Erfassung des Sachverhalts.
Meist ist es ratsam, nach Fertigstellung der Lösungsskizze (die immer erstellt werden
sollte) den Sachverhalt noch einmal kurz (aber ganz!) durchzusehen, um sicherzustel-
len, dass alle Hinweise und Fragestellungen auch in der Arbeit auftauchen.

Mit dieser Einführung zur Gestaltung juristischer Klausuren sollen die allgemeinen Er-
wägungen beendet werden. Sie bedürfen des Trainings am konkreten Fall und werden
daher in den jeweiligen Fallteilen wieder aufgegriffen und vertieft. Die ernstliche
Durcharbeitung dieser Fälle kann nicht eindringlich genug empfohlen werden.5 Fallori-
entierte Darstellungen werden von Studierenden und Referendaren zwar allenfalls mä-
ßig geschätzt und regelmäßig nur überblättert, weil die Bearbeitung eigenständige Ar-
beit erfordert und Mühe macht. Erst der eigene Bewältigungsversuch am Fall offenbart
aber die eigentlichen Schwierigkeiten und Aufbaufragen und fördert so die fürs Ex-
amen unabdingbare Problembewältigungskompetenz.

5 Eine wahre Fundgrube weiterer Fälle findet sich in der als VBlBW-Beilage herausgegebenen und im Anhang
des jeweiligen Jahresbands abgedruckten Veranstaltungsreihe des Verwaltungsgerichts Freiburg.
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